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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1967

Norm

AngG §25

AngG §27 Z4 E4

KollV für die Angestellten der Baugewerbe vom 28.09.1948 allg

Rechtssatz

Bestimmungen eines Kollektivvertrages über die Beilegung von Gesamtstreitigkeiten, die sich aus der Auslegung des

Kollektivvertrages ergeben, können nur insoweit zum Gegenstand eines Einzelvertrages gemacht werden, als es um

Streitigkeiten über die Auslegung des Kollektivvertrages geht.

Entscheidungstexte

4 Ob 64/67

Entscheidungstext OGH 03.10.1967 4 Ob 64/67

Veröff: JBl 1968,580 (mit Glosse von Strasser)

Schlagworte

SW: vorzeitige Auflösung, Ende, Beendigung, gesetzlicher Entlassungsgrund, Interpretation, Dienstverhältnis,

Arbeitsverhältnis, Unterlassung, Dienstleistung, Ungehorsam
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